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Politische Gemeinde Weiach und Primarschulgemeinde Weiach 

 

 

Bericht für die Vernehmlassung zur Totalrevision der Gemeindeordnung 

 

Gemeinderat und Schulpflege Weiach eröffnen die Vernehmlassung zur Totalrevision der Ge-

meindeordnung. Die Totalrevision beinhaltet die Bildung einer sog. Einheitsgemeinde  

(Zusammenlegung der Schulgemeinde mit der politischen Gemeinde).  

 

Die Vernehmlassung läuft bis am 30. November 2020.  

 

Stellungnahmen zur neuen Gemeindeordnung sind bis am 30. November 2020 der Gemeinde-

schreiberin der Gemeinde Weiach einzureichen: 

 

Gemeinde Weiach 

Pascale Wurz 

Stadlerstrasse 7 

8187 Weiach 

 

oder per E-Mail an: pascale.wurz@weiach.ch 

 

 

Auskünfte zur neuen Gemeindeordnung erteilen:  

▪ Für die Schule: Samuel Meier, Schulpräsident, samuel.meier@schule-weiach.ch 

▪ Für die Politische Gemeinde: Stefan Arnold, Gemeindepräsident, stefan.arnold@weiach.ch 

 

Formelle Anfragen sind in der Stellungnahme oder per Mail an obige Kontaktpersonen einzu-

reichen. 

 

Die Unterlagen zur Totalrevision Gemeindeordnung und weiterführende Informationen finden Sie 

auf den Webseiten www.weiach.ch sowie www.schule-weiach.ch. 

 

 

 

 

 

 

(Verfasst vom Gemeinderat und der Primarschulpflege Weiach) 

 

  

http://www.weiach.ch/
http://www.schule-weiach.ch/
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1. Einleitung und Vorgeschichte  

Dem Gemeinderat und der Schulpflege Weiach wurde im März 2019 eine Initiative eingereicht. 

Dabei wurden Gemeinderat und Schulpflege beauftragt, die Schaffung einer Einheitsgemeinde 

zu prüfen und die notwendigen Rechtsgrundlagen auszuarbeiten. Eine von Gemeinderat und 

Schulpflege eingesetzte, paritätisch zusammengesetzte Projektgruppe befasste sich mit diesem 

politischen Vorstoss. 

Eine Totalrevision der Gemeindeordnung ist unabhängig davon, ob die Schulgemeinde mit der 

politischen Gemeinde vereinigt wird, notwendig. Das kantonale Gemeindegesetz, das am 1. Ja-

nuar 2018 in Kraft getreten ist, verlangt von den Gemeinden die Anpassung der kommunalen 

Rechtsgrundlagen bis Ende 2021. Zahlreiche Anpassungen in der neuen Gemeindeordnung ha-

ben deshalb keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der Bildung einer Einheitsgemeinde. Sie 

sind Ausfluss von neuen, übergeordneten Bestimmungen. 

Gleichzeitig mit der Vernehmlassung in der Bevölkerung und der Rechnungsprüfungskommission 

wird die Gemeindeordnung durch das kantonale Gemeindeamt vorgeprüft. 

2. Besonderheiten der Einheitsgemeinde  

Der Begriff Einheitsgemeinde steht für eine Politische Gemeinde, die auch Aufgaben im Bereich 

Schule und Bildung wahrnimmt, also keine autonome Schulgemeinde mehr besteht. Die Vereini-

gung von Schulgemeinden mit Politischen Gemeinden ist nur möglich, wenn die Schulgemeinde 

das gleiche Gebiet wie die Politische Gemeinde umfasst. Diese Voraussetzung ist bei der jetzi-

gen Primarschule und der jetzigen politischen Gemeinde in Weiach erfüllt. Ein Zusammenschluss 

mit der regionalen Oberstufenschule Stadel ist rechtlich nicht möglich und insofern von diesem 

Prozess nicht betroffen. 

In der Einheitsgemeinde verliert die Primarschule einen Teil ihrer Autonomie. Sie verfügt insbe-

sondere nicht mehr über ein eigenes Budget oder einen separaten Steuerfuss. In pädagogischen 

und schulischen Belangen ist sie weiterhin allein zuständig und nimmt diese Aufgaben auch künf-

tig selbständig wahr. Die Grundlagen dafür sind im kantonalen Gemeindegesetz enthalten. Die-

ses schreibt vor, dass die Schulpflegen in Einheitsgemeinden als «eigenständige Kommissio-

nen» zu führen sind. In Verbindung mit dem kantonalen Volksschulgesetz, das die Aufgaben der 

Schulpflege in § 42 regelt, sind die dort aufgeführten Aufgaben ausschliesslich der Schulpflege 

vorbehalten. Der Gemeinderat kann darauf inhaltlich keinen Einfluss nehmen. Einzig über das 

Budget, das von den Stimmberechtigen festgesetzt wird, kann (wie bisher) auf die schulische 

Aufgabenerfüllung Einfluss genommen werden. Diese zwingenden kantonalen Vorschriften sind 

für alle Gemeinden bindend. 

Für die Bildung einer Einheitsgemeinde ist der Erlass einer neuen Gemeindeordnung erforder-

lich, die den Stimmberechtigten der Gemeinde Weiach an der Urne zur Abstimmung zu unterbrei-

ten ist. Die Gemeindeordnung regelt die Grundzüge der Organisation der Gemeinde und be-

stimmt die Zuständigkeit ihrer Organe. Die Aufgaben und Kompetenzen zwischen den Behörden 

und der Verwaltung werden in einem separaten Geschäftsreglement festgehalten und wird vom 

Gemeinderat in eigener Kompetenz erlassen. 
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3. Eckwerte der revidierten Gemeindeordnung  

Nachfolgend wird zu den zentralen Eckwerten der revidierten Gemeindeordnung Stellung genom-

men:  

3.1. Gemeindeart (Art. 2) 

Hier kommt neu die Einheitsgemeinde zum Ausdruck. In der politischen Gemeinde, welche 

neu auch Aufgaben im Bereich der Schule und Bildung erfüllt (Einheitsgemeinde), ist die 

Präsidentin bzw. der Präsident der Schulpflege Mitglied des Gemeinderates. Die Schulpflege 

ist eine eigenständige Kommission (siehe dazu Kommentar zu Art. 27ff.). 

3.2. Zusammenarbeit mit der Schulpflege (Art. 3) 

Damit im Geschäftsreglement des Gemeinderats die in der Zusammenarbeit mit der Schule 

relevanten Artikel nicht in alleiniger Kompetenz des Gemeinderats angepasst werden, bedür-

fen diese übereinstimmende Beschlüsse von Gemeinderat und der Schulpflege. 

3.3. Stimm- und Wahlrecht, Wählbarkeit (Art. 4) 

Wählbarkeitsvoraussetzung für die Mitglieder der an der Urne gewählten Behörden (Gemein-

derat, Schulpflege und Rechnungsprüfungskommission) ist der zivilrechtliche Wohnsitz in 

der Gemeinde Weiach. Beim Friedensrichteramt genügt ein politischer Wohnsitz im Kanton 

Zürich. Im Falle eines Wegzuges eines Behördenmitgliedes vor Ablauf der Amtsdauer kann 

der Bezirksrat die Ausübung des Behördenamtes auf Zusehen hin bewilligen. 

3.4. Urnenwahl (Art. 6) 

Die Wahl der Mitglieder  

• des Gemeinderates und des Präsidiums 

• der Schulpflege und des Präsidiums 

• der Rechnungsprüfungskommission und des Präsidiums 

• des Friedensrichteramtes 

erfolgt weiterhin durch die Stimmberechtigten an der Urne. Die Wahlbefugnisse der Stimm-

berechtigten bleiben somit unverändert. Das Präsidium der Schulpflege wird im Rahmen der 

Wahl der Mitglieder der Schulpflege gewählt und ist in dieser Funktion von Amtes wegen Mit-

glied des Gemeinderates.  

3.5. Erneuerungs- und Ersatzwahlen (Art. 7 und 8) 

Die Erneuerungswahlen von Behördenmitgliedern werden mit leeren Wahlzetteln durchge-

führt. Bei einer Wahl mit leeren Wahlzetteln erhalten die Stimmberechtigten ein Beiblatt auf 

dem die Kandidatinnen und Kandidaten aufgeführt sind. Ersatzwahlen können über die stille 

Wahl erfolgen. Das heisst, dass keine Ersatzwahl stattfindet, wenn sich nicht mehr Kandida-

tinnen oder Kandidaten bewerben, als Sitze zu besetzen sind. Sind die Voraussetzungen für 

die stille Wahl nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel verwendet. 
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3.6. Obligatorische Urnenabstimmung (Art. 9) 

Die Stimmberechtigten entscheiden weiterhin über Ausgaben von mehr als Fr. 1'000'000 an 

der Urne.  

Das kantonale Gemeindegesetz räumt den Stimmberechtigten an der Urne zusätzliche Kom-

petenzen ein, insbesondere im Zusammenhang mit der interkommunalen Zusammenarbeit. 

Diese sind in Art. 9 Ziff. 3 bis 7 aufgeführt. 

3.7. Wahlbefugnisse Gemeindeversammlung (Art. 12) 

Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Wahlbüros werden neu durch den Gemeindever-

sammlung bestimmt (bisher Urne). 

3.8. Rechtsetzungsbefugnisse (Art. 13) 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass und die Änderung von wichtigen 

Rechtssätzen.  

Das kantonale Gemeindegesetz unterscheidet zwischen wichtigen und weniger wichtigen 

Rechtssätzen. Zu den wichtigen Rechtssätzen nach kantonalem Recht gehören dabei ins-

besondere die Grundsätze der Gebührenerhebung (Gebührenverordnung), jedoch nicht die 

technischen Bestimmungen und der detaillierte Tarif, die Regelungen über das Polizeiwesen 

(Polizeiverordnung) sowie über die Anstellung des Personals und die Entschädigung der Be-

hörden (Personal- und Entschädigungsverordnung). Eine abschliessende Aufzählung zur 

weiteren Abgrenzung zwischen wichtigen und weniger wichtigen Rechtssätzen liegt gemäss 

kantonalem Recht nicht vor. Es kann deshalb im Rahmen der Gemeindeautonomie darüber 

entschieden werden, ob es sich um einen wichtigen Rechtssatz im Sinne des kantonalen 

Gemeindegesetzes handelt, welcher den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung 

zum Erlass zu unterbreiten ist. 

3.9. Planungsbefugnisse (Art. 14) 

Private Gestaltungspläne bedürfen der Zustimmung des für den Erlass der Bau- und Zonen-

ordnung zuständigen Organs (Gemeindeversammlung). Überschreiten sie den für Arealüber-

bauungen im betreffenden Gebiet geltenden Rahmen nicht, genügt die Zustimmung des Ge-

meinderats. 

3.10. Allgemeine Verwaltungsbefugnisse Gemeindeversammlung (Art. 15) 

Das neue Gemeindegesetz sieht eine Stärkung der Gemeindeversammlung und entspre-

chende Mitsprache bei Ausgliederungen und Änderungen von Anschluss- sowie Zusammen-

arbeitsverträgen vor. 
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3.11. Finanzbefugnisse Gemeindeversammlung (Art. 16) 

Die Finanzbefugnisse der Gemeindeversammlung wurden beibehalten.  

Neu werden die Bauabrechnungen im Grundsatz nicht mehr zur Genehmigung der Gemein-

deversammlung unterbreitet. Die Abrechnungen werden im Zusammenhang mit den jeweili-

gen Jahresrechnungen den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme gebracht. Die Genehmi-

gung von Abrechnungen aus Gemeindeversammlungs- und Urnenabstimmungskrediten er-

folgt einzig durch die Gemeindeversammlung, wenn die Abrechnungen den bewilligten Kredit 

übersteigen. Bauabrechnungen müssen weiterhin von der Rechnungsprüfungskommission 

geprüft und genehmigt werden. Die Abschiede der RPK werden in den jeweiligen Jahres-

rechnungen publiziert.  

Die Gemeindeversammlung ist für die Veräusserung von Grundeigentum und die Investition 

in Grundeigentum des Finanzvermögens (im Einzelfall) von mehr als Fr. 500’000 zuständig. 

In das Grundeigentum gehören gemäss Art. 655 ZGB die Liegenschaften, die in das Grund-

buch aufgenommenen selbständigen und dauernde Rechte, die Bergwerke und die Miteigen-

tumsanteile an Grundstücken.  

Gemäss §96 Abs. 2 GG bringt der Gemeinderat den Finanz- und Aufgabenplan der Gemein-

deversammlung gleichzeitig mit der Budgetvorlage zur Kenntnis.  

3.12. Offenlegung der Interessenbindungen (Art. 18) 

Neu ergibt sich aus § 42 Abs. 2 GG die Pflicht zur Offenlegung der Interessenbindungen der 

Mitglieder sämtlicher Behörden (Gemeinderat, eigenständige Kommissionen (Schulpflege), 

Rechnungsprüfungskommission). Angestellte sind von dieser Pflicht nicht betroffen. 

3.13. Aufgabenübertragung an einzelne Mitglieder oder an Ausschüsse (Art. 20) 

Der Gemeinderat kann gestützt auf § 44 GG in einem Behördenerlass den Bestand von dau-

ernden Ausschüssen und die Delegation von Aufgaben an diese Ausschüsse und an ein-

zelne Mitglieder einer Behörde regeln. Nicht delegierbar sind Aufgaben von grundsätzlicher – 

insbesondere politischer – Bedeutung, die der Gesamtbehörde vorbehalten bleiben müssen. 

Die Detailregelungen erfolgen in der Geschäftsreglement, die der Gemeinderat erlässt.  

Die Möglichkeit, Aufgaben an Mitglieder von Behörden zu übertragen, bestand schon bis-

her. Neu ermöglicht das kantonale Gemeindegesetz die Aufgabenübertragung an Gemein-

deangestellte gemäss §45 GG. Die einzelnen Behördenmitgliedern oder Gemeindeangestell-

ten übertragenen Aufgaben und Kompetenzen werden in einem Behördenerlass definiert. 

3.14. Zusammensetzung Gemeinderat (Art. 21) 

Der Gemeinderat besteht neu aus sechs Mitgliedern. Er wird um das Mitglied der Schulpräsi-

dentin bzw. des Schulpräsidenten erweitert.  

3.15. Allgemeine Verwaltungsbefugnisse Gemeinderat (Art. 25) 

Die allgemeinen Verwaltungsbefugnisse des Gemeinderats wurden weitgehend beibehalten. 

Es erscheint zweckmässig und entspricht der Regelung vieler vergleichbarer Gemeinden, 
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dass der Gemeinderat Stellen schaffen kann, soweit keine andere Gemeindebehörde zu-

ständig ist. Ausgenommen ist diese Kompetenz im Bereich Schule und Bildung. Hier ist die 

Schulpflege zuständig. Diese neue Kompetenz gilt allerdings nur für die Schaffung oder Er-

weiterung von Stellen zur Erfüllung bestehender Aufgaben. Bei der Übernahme neuer Aufga-

ben muss aufgrund des übergeordneten kantonalen Rechts die Gemeindeversammlung dar-

über befinden und die notwendigen Stellen bewilligen.  

Die Details zur Anstellung des Gemeindepersonals werden in der Personalverordnung gere-

gelt.  

Die Kompetenz zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts fällt vollständig in die Zuständigkeit 

des Gemeinderats. 

3.16. Finanzbefugnisse Gemeinderat (Art. 26) 

Die Finanzkompetenzen des Gemeinderats wurden beibehalten. 

3.17. Schulthemen (Art. 27ff) 

Die Schulpflege ist gemäss dem kantonalen Gemeindegesetz (§ 54 ff.) eine eigenständige 

Kommission. Ihre Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse richten sich nach der kantonalen 

Schulgesetzgebung. In der Gemeindeordnung werden ihre Zusammensetzung (Anzahl 

Schulpflegemitglieder), Aufgaben und insbesondere die Finanzbefugnisse definiert. Die 

Schulpräsidentin bzw. der Schulpräsident ist von Amts wegen Mitglied des Gemeinderats. Im 

Übrigen konstituiert sich die Schulpflege selbst. 

Damit die Schulpflege wichtige pädagogische Anliegen weiterhin vor den Stimmberechtigten 

vertreten kann, behält sie ein Antragsrecht (Art. 30 GO). Die Schulpflege reicht ihre Anträge 

zuhanden der Stimmberechtigten beim Gemeinderat ein. Dieser muss den Antrag der Schul-

pflege an die Stimmberechtigten weiterreichen; er kann einen eigenen (allenfalls abweichen-

den) Antrag bzw. eine Abstimmungsempfehlung formulieren.  

Die Aufgaben und Kompetenzen der bisherigen Primarschulpflege werden praktisch unver-

ändert in die Gemeindeordnung integriert. Einzig die im Budget nicht enthaltenen wiederkeh-

renden Ausgaben werden auf Fr. 20'000 (bisher Fr. 10'000) bzw. höchstens Fr. 50'000 (bis-

her Fr. 30'000) im Jahr erhöht (Art. 34 GO). Die Schule hat bei der Budgetplanung viele un-

bekannte Grössen, da unterjährig geplant werden muss. Dadurch ist die Schule insbeson-

dere bei den wiederkehrenden Ausgaben an Grenzen gestossen. Die Befugnisse der Aus-

schüsse, der einzelnen Mitglieder der Schulpflege und der Gemeindeangestellten sind in ei-

nem separaten Behördenerlass zu regeln. 

3.18. Rechnungsprüfungskommission (Art. 38 ff) 

Mitgliederzahl, Aufgaben und Befugnisse der Rechnungsprüfungskommission bleiben unver-

ändert. Auf die Möglichkeit des neuen Gemeindegesetzes, eine Rechnungs- und Geschäfts-

prüfungskommission einzusetzen, wird verzichtet. 
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3.19. Finanztechnische Prüfstelle (Art. 42) 

Gemäss kantonalem Recht ist eine finanztechnische Prüfstelle zu bezeichnen, die von Ge-

meinderat und der RPK mit übereinstimmenden Beschlüssen zu bestimmen ist. 

3.20. Inkrafttreten (Art. 46) 

Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten an der  

Urnenabstimmung und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat am 1. Januar 2022 

in Kraft. Die Urnenabstimmung ist auf den 13. Juni 2021 vorgesehen. 

3.21. Wegfallende Artikel 

Einerseits fallen einige Artikel weg, da diese im übergeordneten Recht geregelt sind. Ande-

rerseits können diverse Themen in die Geschäftsreglement übertragen werden. Konkret 

müssen z.B. die Ressorts der Gemeinderäte nicht mehr in der Gemeindeordnung aufgeführt 

werden und sind in der Geschäftsordnung zu regeln. Das ermöglicht eine flexiblere Handha-

bung der Behörden- und Verwaltungsorganisation. Die Behördenkonferenz wird nicht mehr 

in der Gemeindeordnung verankert (Art. 14 bisherige GO), soll jedoch weiterhin aktiv gelebt 

werden. 

Die Vormundschafts- und Gesundheitsbehörde (Art. 15 Abs. 2 bisherige GO), die Baukom-

mission und die Quartierplankommission sowie den zivilen Gemeindeführungsstab (Art. 16 lit 

a) Ziff. 5 bisherige GO), gibt es allesamt nicht mehr und werden dadurch nicht mehr in der 

Gemeindeordnung erwähnt.  

4. Kantonale Vorprüfung durch das Gemeindeamt Zürich / Vernehmlassung 

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich prüft die Entwürfe für neue Gemeindeordnungen, bevor 

darüber in den Gemeinden abgestimmt wird. Dieses Vorgehen ist zweckmässig, muss doch die 

Gemeindeordnung nach der Abstimmung vom Regierungsrat genehmigt werden.  

Mit Schreiben vom 07.10.2020 wurde die Gemeindeordnung zur Vorprüfung durch das Gemein-

deamt eingereicht. Eine Rückmeldung ist noch ausstehend. 

 

Mit der Informationsveranstaltung per 29. Oktober 2020 startet die Vernehmlassung bei der Bevöl-

kerung und der Rechnungsprüfungskommission und endet am 30. November 2020.  

5. Weiteres Vorgehen 

Der Gemeinderat und die Schulpflege planen das weitere Vorgehen wie folgt: 
 

Bis wann Was 

30. November 2020 Abschluss Vernehmlassungsverfahren 

28. Februar 2021 Auswertung und Bereinigung Vernehmlassung und Vorprüfung 

8. März 2021 Beschluss Exekutive 

12. April 2021 Beschluss RPK 

13. April 2021 Informationsveranstaltung 

13. Juni 2021 Urnenabstimmung 

30. Juni 2021 Einreichung der Gemeindeordnung für das Genehmigungsverfahren 
beim Regierungsrat des Kantons Zürich 

1. Januar 2022 Inkraftsetzung der neuen Gemeindeordnung 
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Die Gemeinden im Kanton Zürich sind verpflichtet, ihre Gemeindeordnung bis Ende 2021 an das 

neue Gemeindegesetz anzupassen. Für den Fall, dass die Gemeindeordnung für die Einheitsge-

meinde und damit die Vereinigung der Primarschulgemeinde mit der Politischen Gemeinde nicht 

mehrheitsfähig ist, müssen Gemeinderat und Primarschulpflege den Stimmberechtigten je eine 

separate Vorlage für die Revision der Gemeindeordnung unterbreiten. Der Termin von Ende 

2021 könnte unter diesen Umständen nicht eingehalten werden. Da die dem Souverän unterbrei-

tete Vorlage nicht mehrheitsfähig war, gilt es auf den nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue Ge-

meindeordnung vorzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


